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Ob Naturschutz einklagbar ist, entscheidet Europa
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Münster/Lünen. Der Bund
für Umwelt und Naturschutz
in NRW will gegen den Bau
eines Steinkohlekraftwerks in
Lünen klagen - doch so ein­
fach ist das nicht. Denn die
Klage wirft die Frage auf: Kön­
nen Umweltschutzverbände
gerichtlich Umweltschutz ein­
fordern? Nach deutschem
Recht geht das nicht, weshalb
jetzt das Oberverwaltungsge­
richts NRW in Münster den
Europäischen Gerichtshof
(EuGH) in Luxemburg ange­
rufen hat.

Konkret will der Bund gegen
die erste Teilgenehmigung kla­
gen. Das Abwasser aus der
Rauchgasbehandlungsanlage

und dem Kühlturm soll in die
Lippe geleitet werden. Im Um­
feld der Anlage befinden sich
fünf Naturschutzgebiete. Da­
rin sieht der Bund einen Ver­
stoß gegen den immissions­
schutzrechtlichen Vorsorge­
grundsatz und naturschutz­
rechtliche Vorgaben. Eine Ar­
gumentation, der sich der Se­
nat nicht unbedingt
verschließt, wie erklärt wird.

Doch in Deutschland kann
man zwar einen 'Prozess um
individuelle Rechtsgüter (z.B.
Gesundheit, Eigentum) an­
strengen, nicht jedoch generell
zum Schutz der Allgemeinheit
oder der Natur. Das Verfahren
wurde ausgesetzt, bis der
EuGH entscheidet.
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